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I. Medizinische Klinik 
Kardiologie 
 
 
Ermächtigungsumfang: 
 
 Auf Überweisung durch fachärztlich tätige Internisten und in MVZ fachärztlich tätige Inter-

nisten konsiliarisch  

- für Problempatienten mit koronaren und valvulären Herzerkrankungen 

- für die Diagnostik und Versorgung von Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz 
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Ermächtigungsumfang: 
 
 Auf Überweisung durch fachärztlich tätige Internisten und in MVZ fachärztlich tätige Inter-

nisten konsiliarisch  

- zur Überprüfung von implantierten Defibrillatoren (GOP 13552). 

- Überprüfung von Loop-Recordern und speziellen Herzschrittmachern (3-Kammer-
Schrittmacher) 

 Auf Überweisung durch Vertragsärzte sowie in MVZ tätige Ärzte zur 

Einmaligen Defibrillator- Kontrolle (GOP 13552) nach einer stationären Erst-/ Neuimplantation ei-
nes Defibrillators bis zur Dauer von 3 Monaten nach Implantation und Abschluss der 14- tägigen 
nachstationären Behandlung im Klinikum Augsburg als Institutsleistung im Sinne   von § 115 a 
SGB V. Der Zeitpunkt der Implantation ist anzugeben. 
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Ermächtigte Ärzte: 

CA Prof. Dr. von Scheidt 
Priv. Doz. Dr. Kuch 

Ermächtigte Ärzte: 
OA Dr. R. Müller 
Dr. Schnock 

Ermächtigter Arzt: 
OA Dr. Sumer 


